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über fein ®ut|aben oet fügt ber 9technungSln|aber
perfönlich mittelfi Satbegug ait bet Saffe ober er kauf*
tragt eine ©riitperfon,J!ba§ nötige @etb mittelfi einer an
i|re Drber lautenden Slnmeifung auf ber San! p er»

|eben. luSmärtS mo|nenbe Kontoinhaber befieEen bie

geroünfdjten Seträge per SBrtef ober Sofüarte. WiE ber
Sec|nMtg§in|aber eine 3a|lung leifien, fo fteltt er bem
betreffenden eine an beffen Drber lautenbe, auf bie San!
gezogene Inmeifung p. «Soldée ïann auf ©id|t aber auf
einen fpätern Sermin ga|lbar gefteUt merben. $ür aus»

marts p bega|lenbe ©ummen oejiefjt er bie nötigen
@d|ed!§ oon ber San! ober beauftragt fte, bie Seträge
gu reglteren. ©le non i|m p |onotierenben SGBec&feï

ftetlt er bei ber San! ga|tbar, melc|e fte bei Serfall ein»

löft, roenn lois unb ©ut|aben oor|anben ftnb.
®te San! beforgt ferner bem 9teshnungStn|aber ben

3ln» unb Serîauf non Wertfd|riften unb beten Sluf»

bema|rung. f)at ber 3tec|nungStn|aber ein îitelbepot
bei ber San!, fo fc|reibt fie i|m feine ©ouponS unb
©itel fofort bei SetfaE in 9?ec|nung gut, fo baff i|m
fein $lnSoerlufi entfielt. £at er ein Slrefor gemietet,
fo !ann er bie oon i|m abgetrennten ©ouponS unb fäßi=

gen ©itel an ber Sanüaffe pr ©utfd|rift auf feinem
Konto abgeben. ®te Konti merben in ber Siegel |alb=
jä|rlic| abgefc|Ioffen, mobet bem Sied§nungsin|aber ein

Konto»9luSgug gugefteEt mirb, ben er mit feiner eigenen

Sud|fü|rung p Dergleichen unb aEfäflige Unrichiigteiten
fofort p ntelben |at.

3um Unterliefe non burc| Sürgfc|aft ober Sfanb
gebedEten Krebiten geroä|ren man«|e Sanfen aucfj
fogen. S!anfo»Krebite, aber nur an gang !rebit»
mürbige @efc|äfte, unb oerlangen oor|er ©lnfic|t in bie

@efc|äft§büc|er gut Kenntnisnahme ber SermögenSlage
unb ^Rentabilität, erheben aber aud| einen |ö|eren ginS

unb üben eine noc| f(|ärfere Kontrolle über baS ®e»

fc|äftSgebaren auS.
Wandle Saufen gemä|ren aue| ®arle|en ober Kcebite

auf abgetretene gorberungen an Kunben. 2Benn
ein ©emerbetreibenber feine gaufipfänber gut Setfügung
|at, ba er feine Waren unb 3to|ftoffe im ©efd|äftSbe.
triebe brauet, fo fann er fic| bie nötigen Wittel be=

fd|affen, infeem er foIc|e gorberungen, bie ja für i|n
bi§ gur gäüigfeit ober bis pm ©ingang totes Kapital
ftnb, ber San! mittelfi einer fc|tiftltc|en ©rflärung ab»

tritt. ^reilic| oerlangt manc|e San! oorftd|iS|alber audj
bie Sefanntgabe biefer Abtretung an ben gotbetungS»
fd|ulbner, mä|renb eS bem ©efc|äftStn|aber oft nid|t
angene|m fein !ann, baff bie Ibtretung bem Kunben be»

îannt merbe.
@S gibt nod| mancherlei anbere Wittel gut @elb»

ober Krebitbefc|ßffung unb gum Ser!e|r mit ben Krebit»
iufiituten. @§ ift jebem ©efdfjäftSmann gu empfehlen,
baff er ficf) auf biefem ©ebiete gures|t ftnben lerne, um
ftc| oor @c|aben gu bema|reu. Ueber afle oerft|iebenen
©efc|äft§groeige unb @efc|äft§gebräucf)e ber Kredittnfiitute
gibt ein le|tretc|eS Such unfern |>anbroerfern unb ®e»
merbetreibenben leicht oerftänblic|e unb faäjfunbige Se--

le|rung unb S?atfd|Iäge. @S |eif$t: ©erSattfoer»
!e|r beS geroer blic|en unb prioaten Wittel»
ftanbeS. (KommiffionSoerlag Süd|ler & ©o. in Sern,
SretS gr. 2.50) unb ift oerfafft non Karl ©olban,
einem gelernten Sanffac|mann unb ©ireftor eines in»

buftrieflen @efc|äfteS, ber all ißräftbent beS ©emerbe»
oereinS Siel unb als ftänbiger SMjnimgSreoifor be§

®c|roeiger. ©emerbeoetbanbeS mit ben Sebürfntffen un»
fereS ©emerbeftanbeS mo|l »ertraut ift unb beS|alb
befienS berufen mar, ein fole|eS 2e|rmittel gu oetfaffen.
Wir fönnen beS|alb btefeS nüigUc|e unb fpegieE bem
©eroetbeftanbe gemibmete Suc| febem @efd|äft§in|aber
gur 3lnfd|affung anempfe|len. Werner Krebs.

> ungemeine einfubrl>ewilligiitig^ti« -

(Verfügung be§ eibgenöfftfctjett S5oI£§raittfd)aftêbepattement§
' com 28. ®ejentber 1925.)

v ; i "... • -
'

I. @S merben bis auf meitereS folgenbe allgemeine
@infu|rbemtEigungen über aüe ©rengen erteilt:

3"ßtarifnummer
3ftabel|olg ro| (Sau» unb 5iu||olg) 230
Sretter ufm. au§ 9iabel|olg 237
©tuet unb Schreibpapier, einfarbig,

anbereS 301
Sapiete unb Kartons, mit gepreßten

unb geprägten ©efjinS 306 e

iRunbeifen bis unb mit 20 mm ©urdjm. ex 714
^affoneifen bis unb mit 30 mm größte

Sreite ex 721
©ifen, gegogen ober fait gemaigt, ro| 723 b
Sled|, ®ra|t» unb ©c|loffetwaren

biefer Eiummer 789 b
©mailiierte ©ifenbled|roaren 790
|)olgbearbeitungSmafc|tnen ex 895b/98cM6
feleplon» unb ®elegrap|enapparate 954
^eilfera unb Qmpfftoffe 973
8ünb|ölger 1087

II. ®iefe Serfügung trat am 1. Januar 1926 in
Kraft.

'
' ft :

Über Peien und Zwedt der in»$terme$$e.
(amtgeteitt)

Um SBefen unb ber Wuftermeffe flargulegen,
ift aHererft barauf |ingumeifen, ba| tiefe roirtfd|afttic|e
@tnrid|iung im ißringip eine ©rfd|einungSform beS Warft»
üer!e|rS barfteüt. ©er Segriff WuftePmeffe fte|t im
@egenfa| gu bem ber SBatenmeffe. ®ie moberne
Wuftermeffe ift pra!tifd| baS ©rgebniS ber SGßetterent»

midflung begie|ungSmetfe Umbilbung beS ©ppuS ber

SBarenmeffe für gro^e SBirtf^aftSgebiete. SBarenmeffen,
oon allerdings überroiegenb totaler Sebeutung, befielen
aber unoeränbert meiter. Qene Umgefialtung ber großen
SBarenmärfte ift bie golge ber gemaltigen Seränberun»
gen in ©ecfjnif, Srobuftion unb Serfe|r. ®ie materne
Weffe ift gorm unb StuSbrucf |ö^ft erreich»
ter mirtf^afttic|er ©ntmieflung auf bem ©e»
biete beS ©üterauStaufdjeS. ©ie ift baS @rgeb»

nis beS in ber Statur begrfinbeten ©ntmiiilungSftrebenS
nac| 2Birtf(|afttid|!eit unb 3roetfmä§igfeit.

3«m SBarenmarft bringt ber Serfäufer bie SBare

mit, bie er oerfaufen miß; eS mirb auf biefem Waren»
marfte an alle oerfauft, mit benen ber, Serfäufer |an»
belSeinig mirb. In ter Wuftermeffe aber merben nur
SBarenmufter unb gabrifattppen oorgegetgt. ißrimä»
rer 3 med ber Wuftermeffe ift babei, für ba§ eigentliche
Weffegefd|äft Srobugenten, ©roffiften unb ®e»

tailtiften gufammengubrlngen. Wie auf ber SBaren»

rneffe, fo mirb |ler in ben auSgefteEten Wuftern unb

fyabrifatiosen je naeg ber Seteiligung in gröjjerm ober

tieinerm SluSmafje bte ißrobnftion ber etngelnen gabri»
fationSgebiete oertreten. @rft biefeS moberne Weffeprln»
gip |at roirtft|aftud) bie Wögltclfeit gef^affen, bie an

fich bemä|rte @tnrid|iung ber SBarenmeffe für auSge»

be|nte SBirifd|aftSgebtete in oeränberter gorm in. bie

9Birtf(|aft ber ©egenmatt |erübergune|men.
©in meiterer Sorteil ber Wuftermeffe |at bie ©nt»

roidtlung auf biefem ©ebiete aufserorbentlidj ftarf beein»

flu|t. ils nüchterne SBarenmufterfd|au erfüllt bie mo»

berne Weffe in ebenfo mirtfc|aftl{cher mie groeifmä^iger
Weife gletd|geitig eine Aufgabe, bie bei ben |eutigeti
mirtfd|aftlid|en Serlältniffen gmingenbeS ©rforberniS ift:
Skopagattba für ißrobuftion «nb ibfafc. Sßie

476 Jllustr. schweiz. Handw. -Zeit««g („Meisterblatt^) Str. 41

über sein Guthaben verfügt der Rechnungsinhaber
persönlich mittelst Barbezug an der Kasse oder er beauf-
tragt eine Drittperson,^das nötige Geld mittelst einer an
ihre Order lautenden Anweisung auf der Bank zu er-
heben. Auswärts wohnende Konto-Inhaber bestellen die

gewünschten Beträge per Brief oder Postkarte. Will der
Rechnungsinhaber eine Zahlung leisten, so stellt er dem

betreffenden eine an dessen Order lautende, aus die Bank
gezogene Anweisung zu. Solche kann auf Sicht oder auf
einen spätern Termin zahlbar gestellt werden. Für aus-
wärts zu bezahlende Summen bezieht er die nötigen
Schecks von der Bank oder beauftragt sie, die Beträge
zu reglieren. Die von ihm zu honorierenden Wechsel
stellt er bei der Bank zahlbar, welche sie bei Versall ein-
löst, wenn Avis und Guthaben vorhanden sind.

Die Bank besorgt ferner dem Rechnungsinhaber den
An- und Verkauf von Wertschriften und deren Auf-
bewahrung. Hat der Rechnungsinhaber ein Titeldepot
bei der Bank, so schreibt sie ihm seine Coupons und
Titel sofort bei Verfall in Rechnung gut, so daß ihm
kein Zinsverlust entsteht. Hat er ein Tresor gemietet,
so kann er die von ihm abgetrennten Coupons und fälli-
gen Titel an der Bankkasse zur Gutschrift auf seinem
Konto abgeben. Die Konti werden in der Regel halb-
jährlich abgeschlossen, wobei dem Rechnungsinhaber ein

Konto-Auszug zugestellt wird, den er mit seiner eigenen

Buchführung zu vergleichen und allfällige Unrichtigkeiten
sofort zu melden hat.

Zum Unterschied von durch Bürgschaft oder Pfand
gedeckten Krediten gewähren manche Banken auch
sogen. Blanko-Kredite, aber nur an ganz kredit-
würdige Geschäfte, und verlangen vorher Einsicht in die

Geschäftsbücher zur Kenntnisnahme der Vermögenslage
und Rentabilität, erheben aber auch einen höheren Zins
und üben eine noch schärfere Kontrolle über das Ge-
schäftsgebaren aus.

Manche Banken gewähren auch Darlehen oder Kredite
auf abgetretene Forderungen an Kunden. Wenn
ein Gewerbetreibender keine Faustpfänder zur Verfügung
hat, da er seine Waren und Rohstoffe im Geschäftsbe
triebe braucht, so kann er sich die nötigen Mittel be-

schaffen, indem er solche Forderungen, die ja für ihn
bis zur Fälligkeit oder bis zum Eingang totes Kapital
sind, der Bank mittelst einer schriftlichen Erklärung ab-
tritt. Freilich verlangt manche Bank vorsichtshalber auch
die Bekanntgabe dieser Abtretung an den Forderungs-
schuldner, während es dem Geschäftsinhaber oft nicht
angenehm sein kann, daß die Abtretung dem Kunden be-

kannt werde.
Es gibt noch mancherlei andere Mittel zur Geld-

oder Kreditbeschaffung und zum Verkehr mit den Kredit-
tnstituten. Es ist jedem Geschäftsmann zu empfehlen,
daß er sich auf diesem Gebiete zmecht finden lerne, um
sich vor Schaden zu bewahren. Ueber alle verschiedenen
Geschäftszweige und Geschäftsgebräuche der Kreditinstitute
gibt ein lehrreiches Buch unsern Handwerkern und Ge-
rverbetreibenden leicht verständliche und sachkundige Be-
lehrung und Ratschläge. Es heißt: Der Bankver-
kehr des gewerblichen und privaten Mittel-
stand es (Kommissionsverlag Büchler â Co. in Bern,
Preis Fr. 2.50) und ist verfaßt von Karl Soldan,
einem gelernten Bankfachmann und Direktor eines in-
dustriellen Geschäftes, der als Präsident des Gewerbe-
Vereins Viel und als ständiger Rechnungsrevisor des

Schweizer. Gewerbeverbandes mit den Bedürfnissen un-
seres Gewerbestandes wohl vertraut ist und deshalb
bestens berufen war, ein solches Lehrmittel zu verfassen.
Wir können deshalb dieses nützliche und speziell dem
Gewerbestande gewidmete Buch jedem Geschäftsinhaber
zur Anschaffung anempfehlen. Werner Krebs.

MsêMine KWMMWMigMgen.
(Verfügung des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements

vom 28. Dezember 1925.)

I. Es werden bis aus weiteres folgende allgemeine
Einfuhrbewilligungen über alle Grenzen erteilt:

Zolltarisnummer
Nadelholz roh (Bau- und Nutzholz) 230
Bretter usw. aus Nadelholz 237
Druck und Schreibpapier, einfarbig,

anderes 301
Papiere und Kartons, mit gepreßten

und geprägten Dessins 306 e

Rundeisen bis und mit 20 mm Durchm. ex 714
Faffoneisen bis und mit 30 mm größte

Breite ex 721
Eisen, gezogen oder kalt gewalzt, roh 723 d
Blech, Draht- und Schlosserwaren

dieser Nummer 789b
Emaillierte Eisenblechwaren 790
Holzbearbeitungsmaschinen. ex 895b/98eN6
Telephon- und Telegraphenapparate 954
Heilsera und Impfstoffe 973
Zündhölzer 1087

II. Diese Verfügung trat am 1. Januar 1926 in
Kraft.

Über Wesen mâ Amâ Äer mmernmse.
(Mitgeteilt.)

Um Wesen und Zweck der Mustermesse klarzulegen,
ist allererst darauf hinzuweisen, daß diese wirtschaftliche
Einrichtung im Prinzip eine Erscheinungsform des Markt-
Verkehrs darstellt. Der Begriff Mustermesse steht im
Gegensatz zu dem der Warenmeffe. Die moderne
Mustermesse ist praktisch das Ergebnis der Weiterent-
Wicklung beziehungsweise Umbildung des Typus der

Warenmeffe für große Wirtschaftsgebiete. Warenmessen,
von allerdings überwiegend lokaler Bedeutung, bestehen
aber unverändert weiter. Jene Umgestaltung der großen
Warenmärkte ist die Folge der gewaltigen Verändern»-
gen in Technik, Produktion und Verkehr. Die moderne
Messe ist Form und Ausdruck höchst erreich-
ter wirtschaftlicher Entwicklung auf dem Ge-
biete des Güteraustausches. Sie ist das Ergeb-
nis des in der Natur begründeten Entwicklungsstrebens
nach Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Zum Warenmarkt bringt der Verkäufer die Ware
mit, die er verkaufen will; es wird auf diesem Waren-
markte an alle verkauft, mit denen der Verkäufer han-
delseinig wird. An der Mustermesse aber werden nur
Warenmuster und Fabrikat typ en vorgezeigt. Primä-
rer Zweck der Mustermesse ist dabei, für das eigentliche
Messegeschäft Produzenten, Grossisten und De-
taillisten zusammenzubringen. Wie auf der Waren-
messe, so wird hier in den ausgestellten Mustern und

Fabrikattypen je nach der Beteiligung in größerm oder

kleinerm Ausmaße die Produktion der einzelnen Fabri-
kationsgebiete vertreten. Erst dieses moderne Meffeprin-
zip hat wirtschaftlich die Möglichkeit geschaffen, die an

sich bewährte Einrichtung der Warenmeffe für ausge-
dehnte Wirtschaftsgebiete in veränderter Form in die

Wirtschaft der Gegenwart herüberzunehmen.
Ein weiterer Vorteil der Mustermesse hat die Ent-

wicklung aus diesem Gebiete außerordentlich stark heein-

flußt. Als nüchterne Warenmusterschau erfüllt die mo-

derne Messe in ebenso wirtschaftlicher wie zweckmäßiger

Weise gleichzeitig eine Aufgabe, die bei den heutigen

Wirtschaftlichen Verhältnissen zwingendes Erfordernis ist:

Propaganda für Produktion und Absatz. Wie
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